


Gemeinde Lotlstetlen
Londkreis Woldshul

Sotzung 3. Ausferligung
der Gemeinde Lollstetten

zur Anderung des Logeplones und der Bebouungsvorschrif-
ten des Bebouungsplones ,,[öngelen" , Lotfsletten, sowie der
örtlichen Bouvorschriften für den Geltungsbereich dieses Plo-
nes.
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Rechtsgrundlogen

Aufgrund des $ l0 des Bougesetzbuches und des $ Z4 der Londesbouordnung
Boden - Württemberg in Verbindung mit $ 4 der Gemeindeordnung für Boden -

Württemberg hot der Gemeinderot der Gemeinde Lottsteiten in seiner Sitzung
om I 5.09.2010 die Anderung des Logeplones und der Bebouungsvorschriften im
Geltungsbereich des Bebouungsplones ols Sotzung beschlossen.
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Bestondteile dieser Solzung

Diese Sotzung besteht ous diesem Textteil und einem zeichnerischen Teil {geön-
derter Bebouungsplon). lhr ist eine Begründung beigefügt.
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Röumlicher Gellungsbereic h

Dos Anderungsverfohren betrifft den gesomten Geltungsbereich des Bebou-
ungsplones ,,Löngelen", Lottstetten, rechtskröftig durch ortsübliche Bekonntmo-
chung des Sotzungsbeschlusses am 07.07.2006.
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Sochlicher lnhqll dieser Anderungsolzung

1. Für den Geltungsbereich dieser Sotzung werden die Bebouungsvorschritten des
Bebquungsplones,,Löngelen", lotlstelten, wie folgt geöndert:
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Solzung A - Plonungsrechtliche Feslsetzungen (Rechlsgrundloge S 9 Abs. I
BouGB)

Pos.2.4.1 Zqhl der Vollgeschosse

ln dem Bereich der Bebouung südlich der Erschließungsstroße und des Grund-

stücks nördlich der Erschließungsstroße on der Einmündung der Stichstroße in die
Houpterschließungsstroße, in dem bisher nur eine eingeschossige Bebouung zu-
lössig wor, wird nunmehr eine zweigeschossige Bebouung ols Moximolwert fest
gesetzt.

Der bisherige Bereich mit bisher eingeschossigen, künftig zweigeschossig zulössi-
gen Bebouung wird im Folgenden ols Bereich A, der Bereich mit bisher und ouch
künftig zweigeschossig zulössigen Bebouung wird ols Bereich B festgesetzt (s. Ein-
trog im beiliegenden Logeplon).

2.4.2 Geböudehöhen

Es ist zu unterscheiden zwischen Geböuden mit Sotteldoch und Geböuden mit
Pultdoch.

A. Sotteldoch

Die Wondhöhe der Geböude, gemessen von der Oberkonte des vorhondenen
Gelöndes in der Mitte der Geböudelöngsseite, bei Gefölle hongseits, bis zum
Schnittpunkt der Außenwond mit der Dochhout, dorf

im Bereich A : mox. 5,00 m,
im Bereich B : mox. 8,00 m

betrogen.

Die Firsthöhe dorf, gemessen wie oben dorgestellt,

im Bereich A mox. 10,00 m
im Bereich B mox. I 

,|,50 
m

betrogen.
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B. Pultdoch

Bei Pultdöchern dorf die Wondhöhe der Geböude, gemessen von der Oberkonte
des vorhondenen Gelöndes in der Mitte der Geböudelöngsseiie, bei Gefölle
hongseits, bis zum Schnittpunkt der Außenwond mit der Dochhout,

on der niedrigen Seite

im Bereich A : mox.5,00 m,
im Bereich B : mox. 8,00 m

betrogen.

Die Wondhöhe der höheren (Firstseite) dorf, gemessen wie oben dorgestellt,

im Bereich A : mox. 10,00 m
im Bereich B : mox. I 1,50 m

betrogen.

2.4.3 Höhenloge

Die Erdgeschossfußbodenhöhe, gemessen von der Oberkonte des vorhondenen
Gelöndes in der Mitte der Geböudelöngsseife, bei Gefölle hongseits, dorf bei ol-
len Geböuden mox. 1,00 m über dem vorhondenen Gelönde liegen.

2.6 Uberbqubore Grundstücksflöchen

Der Possu s 2.6,,Überboubore Grundstücksflöchen":

Die überbouboren Grundstücksflöchen sind durch die eingefrogenen
Bougrenzen festgelegt. Nebenonlogen und Gorogen sind nur innerholb
der überbouboren Flöchen zulössig.

wird wie folgt ergönzt:

t-
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Auf den Grundstücken südlich bzw. südwestlich der Erschließungsstroße ist in dem
Bereich südlich bzw. westlich der im Plon ols überboubor ousgewiesenen Flöche
je Grundstück eine Nebenonloge zulössig.

Der Geltungsbereich dieser Vorschrift ist in beiliegendem Logeplon eingetrogen.

2. Anderung im Logeplon:

ln einem Teilbereich (Gebiet südlich der geplonten Erschließungsstroße, s. Loge-
plon) werden die überbcruboren Flöchen durch Verschieben der Bougrenze
noch Süden von vormolig 10,00 m Abstond zur südlichen Grundstücksgrenze ouf
jetzt 8,00 m Abstond vergrößert.

Lottstetten, om i. ri, S*p. l*l{r
6rftt\
't,'a\f**ue\ o

l""wJ / 4xir:::r I
Jürge/ Link
Bürg/rmeister

l-



Sotzung zur Anderung der Bebouungsvorschriften des Bebouungsplones ,,1ön-
gelen", Lottstetten, sowie der örtl. Bouvorschriften Seite 05

Solzung B - Bouordnungsrechlliche Festsetzungen (S 74 Abs. 1 LBO Boden - Würt-
lemberg)

3.1 Außere Gestollung der Geböude

3.1 .1 Döcher für Wohngeböude

Es sind zulössig:

A: Sottel- oder Wolmdöcher

Die Houptfirstrichtung soll dobei in Geböudelöngsrichtung verloufen.

Die Dochneigung ist

im Bereich A : mit 30 - 40",

im Bereich B : mit 25 - 30"

festgesetzt.

B: Pultdöcher

Die Dochneigung muss mind. 15" betrogen.

C: Kombinotion ous Sottel- oder Pultdoch mit Flochdoch

Eine Kombinotion ous Flochdoch und Sottel-/Pultdoch isi zulössig, wenn

- Dos geneigte Doch eine Geböudelöngsseite vollstöndig bedeckt;

- Dos geneigte Doch mind. 6O % der Geböudebreitseite bedeckt.

- Beim geneigten Doch die zul. Werte noch Pos.2.4.l und 3.1.1 der Be-
bouungsvorschriften eingeholten werden.

- Beim Flochdoch die zul. Wondhöhe mit 5,00 m, gemessen von der Ober-
konte des vorhondenen Gelöndes in der Mitte der Geböudelöngsseite,
bei Gefölle hongseits, bis zum oberen Rond der Außenw<rnd, nicht über-
schritten wird.
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D: Runde Dochformen wie holbkreis- oder viertelkreisförmige Döcher sowie
Flochdöcher sind unzulössig.

Gorogen und Nebengeböude müssen eine Dochneigung von mind. 15" oufwei-
sen. Bei einem Anbou der Goroge on dos Wohnhous und der Nutzung des Goro-
gendoches ols Terrosse ist ein Flochdoch zulössig.

3.1.2 Dochoufbouten, Docheinschnitte

Dochoufbouten (Dochgoupen) sind ousschließlich bei der Errichtung eines Sot-
teldoches zulössig.

Dochgoupen sind mit bis zv 2,50 m Breite einer Einzelgoupe und in der Summe
oller Gaupen bis zu 50% der gesomien Housbreite zulössig.

Docheinschnitie sind nur in Form eines liegenden Rechteckes und einer mox. Brei-
fe von 3,00 m zulössig.

E5

lnkrqfllreten

Diese Sotzung triti mit der Bekonntmochung des Sotzungsbeschlusses in Kroft.

Lottstetten, om f 4. $*;: ilill$

Der Ploner:
l/7 ,4//,/t/4_

Dipl.lng. TU W. Popp
Büro f. Bouleitplonung u. Erschließung
Alte Rothousstr. I B

79787 Louchringen

Bürge



Gemeinde Lottstetlen
Londkreis Woldshut

Verfqhrensvermerke

der Sotzung
zur Anderung des Bebquungsplones ,,Löngelen" , lotlstetfen,
sowie der örtlichen Bquvorschriften für den Gellungsbereich dieses Plqnes.

Aufstellungsbeschluss und Beschluss, dos Verfohren gem.$ 13 BouGB im verein-
fochten Verfohren durchzuführen, gefosst in der Sitzung am 22.04.201 0.

Zustimmung zum vorliegenden Sotzungsentwurf der Anderung und Beschluss,
domit der betroffenen Öffenilichkeit und den berührten Behörden und sonstigen
Trögern öffentlicher Belonge Gelegenheii zur Stellungnohme zu geben, gefosst
in der Sitzung om 22.04.2010.

Ortsübliche Bekonntmochung des Aufstellungsbeschlusses om 30.04.20 I 0 im
Gemeindebloti; zugleich Bekonntmochung der Auslegungsfrist vom 03.05. bis
zum 04.06.20.l0.

Die berührten Behörden und sonstige Tröger öffentlicher Belonge wurden om
04.05.2010 benochrichtigt und zur Stellungnohme bis zum 04.06.2010 oufgefor-
dert.

Nochmolige öffentliche Auslegung mit ergönzten Anderungen, bekonnt ge-
mocht om 18.06.2010, Fristsetzung vom 2l .46.2010 bis einschl. 09.07.2010.

Nochmolige Anhörung der berührten Behörden und sonstige Tröger öffentlicher
Belonge mit Schreiben vom '16.06.2010 und Fristsetzung bis zum I 6.07.2010.

Prüfung der obgegebenen Stellungnohmen und Sotzungsbeschluss gefosst in
der Sitzung des Gemeinderotes om I 6.09.2010.

Ortsübliche Bekcnntmochung des Sotzungsbeschlusses im Gemeindeblott
am 24.09.2010.

,."-*bo$,-tpjette n, am 24.09 .201 O

;, ,F, '1 /,: 1""'I ,'l lAt' 
1 ,'ibrge ,rf ü"Y.'

Bürg#irreister
U



Gemeinde Loflsleflen
londkreis Woldshul

Anderung des Bebquungsplones
,, löngel€h ", Lotlsletlen

und der örllichen Bouvorschritten
zu diesem Bebouungsplon

Anderungsinholl:
A. Zohl der Vollgeschosse
B. Zulossen von onderen Dochformen und Dochneigungen;
C. Zulqssen von Nebenonlogen qußerhqlb der überbquboren Flö-

chen in einem Teilbereich.

BEGRÜNDUNG

l. Erfordernis der Anderung und stödlebouliche Zielselzung

Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderotes vom 22.04.2010 sollen on
dem rechtskröffigen Bebouungsplon ,,1öngelen", Lottstetten, folgende Ande-
rungen vorgenommen werden:

A. Zohl der Vollgeschosse, zul. Geböudehöhen

Die Festsetzung des bisherigen Bebouungsplones zur Geböude- und Fußboden-
höhe louten:

,,Pos. 2.4 Geböudehöhen, Höhenloge

Die Wondhöhe der Geböude, gemessen von der Oberkonte des
vorhondenen Gelöndes bis zum Schnitipunkt der Außenwond mit der
Dochhout, dorf
bei eingeschossigen Geböuden mox.5,00 m,
bei zweigeschossigen Geböuden mox. 8,00 m
betrogen.

Die Firsthöhe dorf, gemessen wie oben dorgestellt, bei
eingeschossiger Bebouung mox. 

,l0,00 
m

zweigeschossiger Bebouung mox. I I,50 m
betrogen.

I-
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Die Erdgeschossfußbodenhöhe dorf mox. 
,l,00 

m über dem vor-
hondenen Gelönde liegen."

Diese Vorgoben wurden getroffen, um eine Stoffelung der Geböudegrößen im
Bougebiei zu erreichen; der hinterliegende, nördliche Bereich der Bebouung
soll höher in Erscheinung treten ols die südliche Bebouung.

Die Vorgobe zur Wondhöhe mii 5,00 m bei eingeschossiger Bebouung wurde
gewöhlt, um einerseits eine sinnvolle Erdgeschossfußbodenhöhe (,l,00 über
vorh. Gelönde) zu ermöglichen, ondererseits ouch den im ollgemeinen übli-
chen Kniestock mit co. 0,80 bis 1,20 m zu ermöglichen.

Bei der Einreichung von Bougesuchen bzw. den Wünschen der künftigen Bou-
herren hot sich nun gezeigt, doss bei Einholtung des mox. Moßes des Wondhö-
he mii 5,00 m und einer gering ongesetzten Fußbodenhöhe (EFH etwo eben mit
dem Gelönde) dos Dochgeschoß so hoch ousgebout werden konn, doss domit
ein zusötzliches, noch LBO Boden-Württemberg onrechenbores Vollgeschoss
entsteht.

Do die stödtebouliche lntention der höhenmößigen Abstufung von Nord noch
Süd bei Einholtung zur mox. zulössigen Wqnd- und Firsthöhen domii eingeholien
wird, hot der Gemeinderot beschlossen, diesen Wünschen der Bouinteressenien
nochzukommen und - bei einem Beibeholten der bisherigen Geböudehöhen -
generell eine zweigeschossige Bebouung zu ermöglichen.

Entsprechend der Höhenvorgobe soll ouch die GRZ in diesen vormolig einge-
schossigen Bereichen nicht geöndert werden; Höuser mit onrechenborem
Obergeschoss müssen somit evtl. in der Grundflöche enfsprechend kleiner sein.

Der Bereich mit bisher einen eingeschossig, künftig zweigeschossig zulössigen
Bebouung wird im Folgenden ols Bereich A, der Bereich mit bisher und ouch
künftig zweigeschossig zulössigen Bebouung wird ols Bereich B festgesetzt (s.

Eintrog im beiliegenden Logeplon).

B. Andere Dochformen

Der Bebouungsplon ,,1öngelen" für eine Siedlungserweiterung om südöstli-
chen Ortsrond des Houptortes Lottsieiien bzw. die örtlichen Bouvorschriften
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hiezu setzen ouf eine troditionelle Gestoltung der Döcher. Es sind ousschließ-
lich Sottel- und Wolmdöcher zugelossen.

Die entsprechenden Vorschriften louten:

ln Sotzung A: Bouplonungsrechtliche Festsetzungen:

,,2.4 Geböudehöhen, Höhenloge

Die Wondhöhe der Geböude, gemessen von der Oberkonte des vorhondenen
Gelöndes bis zum Schnittpunkt der Außenwond mit der Dochhout, dorf bei ein-
geschossigen Geböuden mox. 5,00 m, bei zweigeschossigen Geböuden mox.
8,00 m betrogen.
Die Firsthöhe dorf, gemessen wie oben dorgestelli, bei eingeschossiger Bebou-
ung mox. 10,00 m, bei zweigeschossiger Bebouung mox. I I ,50 m betrogen.
Die Erdgeschossfußbodenhöhe dorf mox. 1,00 m über dem vorhondenen Ge-
lönde liegen."

ln Sotzung B: Bouordnungsrechtliche Festsetzungen (S 74 Abs. I LBO Boden -

Württemberg)

-3.1 Außere Gestoltung der Geböude

3.1.1 Döcher

Es sind ousschließlich Sottel- oder Wolmdöcher zulössig. Die Houptfirstrichtung
soll dobei in Geböudelöngsrichtung verloufen.

Die Dochneigung ist bei eingeschossiger Bebouung mit 30 - 40", beizweige-
schossiger Bebouung mit 25 - 30'festgesetzt. Gorogen und Nebengeböude
müssen eine Dochneigung von mind. 

,l5" 
oufweisen. Bei einem Anbou der Go-

roge on dos Wohnhous und der Nutzung des Gorogendoches ols Terrosse ist ein
Flochdoch zulössig."

Bei dem Verkouf der Grundstücke on Bouwillige hot sich nun gezeigt, doss
diese Vorgoben monchmol den Vorstellungen der künftigen Bouherren ent-
gegen stehen. ln der modernen Architektur sind Döcher ein vielseitiges Ge-
stoltungselement geworden; die Formen reichen dobei von floch bis zu holb-
kreisförmig.
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Um den Wünschen der künftigen Bouherren nochzukommen und domit eine
bessere Verwertborkeii der Grundstücke zu erreichen, golt es zu überprüfen,
ob und gegebenenfolls welche Döcher und Dochneigungen im Zuge einer
liberoleren Vorgobe denkbor sind. Wichtig ist dobei der Aspekt, doss bereits 7
Grundstücke beboui sind und diese, noch den Vorgoben des Bebouungs-
plones, iroditionelle Sotteldöcher oufweisen. Evtl. künftige moderne Doch-
formen müssen demzufolge zu dem Bestond possen.

Ein reines Flochdoch dürfie somit entfollen. Bei dem Einholten der vorgege-
benen Erdgeschossfußbodenhöhe von 

,|,00 
m über Gelönde und einer

Roumhöhe von 2,50 m, zuzüglich 0,30 m für die Dochkonstruktion würde bei
eingeschossiger Bebouung eine gesomte Geböudehöhe von nur 3,80 m ent-
stehen. Dos erscheint qls obsolut unpossend zu den Höusern mii geneigtem
Doch, für die eine Wondhöhe von mox. 5,00 m vorgegeben ist; im Vergleich
zur gesomten Geböude- (First-) höhe mit zulössigen 10,00 m ist die Diskreponz
(6,20 m) noch wesentlich größer.

ln der momentonen Architektur wird öfters ein Pultdoch verwendet. Es hot im
Gegensolzzum Sotteldoch den Vorteil, doss die höhere Wondseite bei einer
Ausrichtung noch Süden energetisch vorteilhoft ist (wondhohe Verglosung,
Nutzung der Sonneneinslrohlung) oder bei einer Orienlierung der größeren
geneigten Dochflöche zur Sonnenseite für Solozellen oder Brouchwosserer-
wörmung, womit eine wesentlich größere nutzbore Flöche gegenüber dem
Sotteldoch zur Verfügung steht.

Denkbor ist ouch eine Kombinotion von Flqchdoch und Pult- oder Sotteldoch;
die ebene Dochflöche wird in diesem Foll im ollgemeinen ols Dachterrosse
genutzt. Dies ist noch den jetzigen Vorschriften bereits ouf den Gorogendö-
chern zulössig.

Runde Dochformen (Tonnendoch, Holbtonnendoch) sind für ein Bougebiet
im löndlichen Roum zu futuristisch und sollen unterbleiben.

Wie erwöhnt, ist bei den künfiig möglichen Dochformen dorouf zu ochten,
doss sie zu den vorhondenen und weiterhin zulössigen Döchern possen. Dozu
ist insbesondere eine Vorgobe von moximolen Wond- und Firsthöhen erforder-
lich.

Auch für Pultdöcher soll desholb, bei eingeschossiger Bebouung, die mox.
Wondhöhe ouf der kleineren Seite 5,00 m betrogen; bei einer ongenomme-
nen Houstiefe von 12,00 m ergibt die Dcchhöhe bei 15" Neigung 3,50 m, bei
20" Neigung 4,50 m; die zul. Wondhöhe der höheren Seite ist somit, wenn die-
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se Dochneigungen möglich sein sollen, mit 
.l0,00 

m - entsprechend der mox.
Firsthöhe des Sotteldoches - festzusetzen. Bei zweigeschossiger Bebouung
sind, wie bisher, 'l ,|,50 

m zuzulossen. Dieser Wert liegt etwos unter dem Moß für
dos zweite Geschoß, do die zweigeschossigen Höuser sich der eingeschossi-
gen Bebouung onpossen und durch eine geringere Dochneigung weniger
voluminös wirken sollen.

C. Zulössigkeit von Nebenonlogen

Der Bebouungsplon regelt die Zulössigkeit von Nebenonlogen wie folgt:

,,2.6 Überboubore Grundstücksflöchen

Die überbouboren Grundstücksflöchen sind durch die eingetrogenen
Bougrenzen festgelegt. Nebenonlogen und Gorogen sind nur innerholb
der überbouboren Flöchen zulössig."

Hier wurde von Bouinteressenten der Wunsch geöußert, Nebenonlogen (2.B.

Kleintierstölle, Fohrrodunferstellmöglichkeiien, Einstellhöuschen für Müllcontoiner)
ouch oußerholb der überbcuboren Flöchen zuzulossen. Der Grundgedonke für
die obengenonnfe Festsetzung ist, solche Hütten nicht direkt neben der Stroße
zuzulossen, do sie dos Siedlungsbild negotiv beeinflussen können; ouf monchen
Grundstücken isi jedoch die ousgewiesene überboubore Flöche nicht groß ge-
nug, um einen sinnvollen Siondort zu finden.

ln dem Bereich südlich der Erschließungsstroße wird desholb die Errichtung von
Nebenonlogen südlich der Bebouung ermöglicht.

ln den Bebouungsvorschriften wird der entsprechende Possus wie folgt einge-
fügt: ,,Auf den Grundstücken südlich bzw. südwestlich der Erschließungsstroße isi

in dem Bereich südlich bzw. westlich der im Plon ols überbqubor ousgewiesenen
Flöche je Grundstück eine Nebenonloge zulössig. Der Geltungsbereich dieser
Vorschrift ist in beiliegendem Logeplon eingeirogen."

D. Anderung der überbqubqren Flöchen im Logeplon

Die Bougrenzen ouf den Grundstücken südlich der geplonten Erschließungs-
stroße hoben im rechtskröftigen Bebouungsplon einen Abstond von 10,00 m
zur südlichen Grundstücksgrenze. Dieser Abstond wurde gewöhlt, domit sich
die künftigen Wohngeböude Richtung Ori orientieren und der ÜbergCIng zur
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freien Londschoft großzügig gewohrt bleibt. Do domit Boufenster mit einer
Tiefe von nur 

,l3,50 
m entstehen, wird dies ols knopp bemessen betrochtet. Mit

einem Abstond von 8,00 m zur Grundstücksgrenze konn dos obengenonnte
Ziel sicherlich ouch erreicht werden.

Z. Ötotogische Auswirkungen der Plonung

lrgendwelche negotive Auswirku ngen durch diese geö nderten Festseizu n gen
sind nicht zu erworten.

Es wird somit von einer Umweltprüfung (s.$ l3 Abs.3 BouGB) obgesehen.

3. Verfohren

Durch diese Anderungen sind die Grundzüge der Plonung nicht berührt; die
künftigen Geböude müssen in ihrer Kubotur die moximolen Werte der bisherigen
Vorschriften ouch weiterhin einholten; die Zutössigkeit von Nebenonlogen ou-
ßerholb der überbouboren Flöchen in einem Teilebereich ist unwesentlich.

Der Gemeinderot beschloss desholb, dos Verfohren gem.S l3 BoUGB durchzu-
führen.

Loftstetten, om

Der Ploner;
t/ ,//,/2/z-

Dipl.lng. TU W. Popp
Büro f. Bouleitplonung u. Erschließung
Alte Rothousstr. 1B

79787 Louchringen


